
 Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Arbeitslohn: Entgelt für 
Kennzeichenwerbung ist grundsätzlich 
steuerpflichtig

Zahlreiche Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
haben in der Vergangenheit folgendes - 
vermeintliches - Steuermodell genutzt: 
Die Arbeitnehmer verpflichten sich, eine 
Kennzeichenhalterung mit dem Logo ih-
res Arbeitgebers an ihrem privaten Pkw 
anzubringen. Dafür erhalten sie 255 Euro 
pro Jahr, die nicht Arbeitslohn darstellen 
sollen, sondern sonstige Einkünfte im Sin-
ne des § 22 Nr. 3 EStG, die bis 255,99 EUR 
pro Jahr steuerfrei bleiben. Im Jahre 2021 
hat das Modell allerdings bereits einen 
„Dämpfer“ durch das Bundessozialgericht 
erhalten: Bringt der Arbeitnehmer einen 
Werbeaufkleber des Arbeitgebers an sei-
nem privaten Pkw an und erhält dafür 
von seinem Arbeitgeber eine Vergütung, 
so ist diese Zahlung zumindest dann bei-
tragspflichtig, wenn dies per Gehaltsum-
wandlung erfolgt (Urteil vom 23.2.2021,  
B 12 R 21/18 R). Nunmehr hat auch der 
Bundesfinanzhof Stellung genommen und 
entschieden, dass die Zahlungen des Ar-
beitgebers Arbeitslohn sind, wenn dem 
abgeschlossenen „Werbemietvertrag“ kein 

eigenständiger wirtschaftlicher Gehalt zu-
kommt (BFH-Beschluss vom 21.06.2022, VI 
R 20/20).

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber mit 
einem Teil seiner Arbeitnehmer „Werbe-
mietverträge“ geschlossen. Danach ver-
pflichteten sich diese, mit Werbung des 
Arbeitgebers versehene Kennzeichenhal-
ter an ihren privaten Pkw anzubringen. 
Dafür erhielten sie jährlich 255 Euro. Der 
Arbeitgeber behandelte das „Werbeent-
gelt“ als sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 3 
EStG und behielt daher keine Lohnsteuer 
ein. Dies war auch für die Arbeitnehmer 
von Vorteil, da solche Einkünfte unterhalb 
eines Betrags von 256 Euro steuerfrei sind. 
Das Finanzamt ging demgegenüber von 
einer Lohnzahlung aus und nahm den Ar-
beitgeber für die nicht einbehaltene und 
abgeführte Lohnsteuer in Haftung. Der 
BFH hat die Auffassung des Finanzamts be-
stätigt. Den “Werbemietverträgen“, die an 
die Laufzeit der Arbeitsverträge geknüpft 
seien, komme kein eigener wirtschaftli-
cher Gehalt zu. Für die Bemessung des 
„Werbeentgelts“ von jährlich 255 Euro sei 
ersichtlich nicht - wie im wirtschaftlichen 
Geschäftsverkehr üblich - der erzielbare 
Werbeeffekt maßgeblich gewesen, son-
dern allein die Steuerfreigrenze nach § 22 
Nr. 3 EStG.

Immobilienbesitzer

Gesetzgebung: Steuerliche Förderung 
für Heizungen eingeschränkt

Nach § 35c des Einkommensteuerge-
setzes werden bestimmte energetische 
Maßnahmen am Eigenheim steuerlich 
gefördert. Werden die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllt, können 20 Pro-
zent der Aufwendungen direkt von der 
Steuerschuld abgezogen werden. Maxi-
mal sind 40.000 Euro je Objekt abzugs-
fähig, und zwar verteilt über 3 Jahre:  
7 Prozent im ersten und zweiten Jahr, 
höchstens jeweils 14.000 Euro, und 6 Pro-
zent im dritten Jahr, höchstens 12.000 Euro. 
Das begünstigte Objekt muss bei Beginn 
der energetischen Maßnahme älter als 
zehn Jahre sein. Die Steuerermäßigung für 
energetische Maßnahmen kann zudem nur 
in Anspruch genommen werden, wenn die 
Bescheinigung eines Fachunternehmens 
nach amtlichem Muster vorliegt. § 35c EStG 
legt das Verfahren und die umfassten Ka-
tegorien der Sanierungsmaßnahmen fest, 
während die Energetische Sanierungsmaß-
nahmen-Verordnung (ESanMV) insbeson-
dere die technischen Anforderungen an 
die einzelnen energetischen Maßnahmen 
regelt. 
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Und hier gibt es eine etwas versteckte, 
aber in der Praxis durchaus wichtige Neu-
erung. So wurde zunächst die „Richtlinie 
für die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) - Einzelmaßnahmen“ ge-
ändert, mit der gasbetriebene Heizungen 
aus der direkten Förderung herausge-
nommen wurden. Und nun werden mit der 
„Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Energetische Sanierungsmaßnahmen-Ver-
ordnung“ die Änderungen bei der direkten 
„Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) - Einzelmaßnahmen“ in das Steu-
errecht übertragen. Das heißt: Gasbetrie-
bene Wärmepumpen, Gasbrennwerttech-
nik und Gas-Hybridheizungen sind nicht 
mehr nach § 35c EStG begünstigt. Zudem 
werden die Anforderungen an Gebäude- 
und Wärmenetze an die entsprechenden 
Förderbedingungen der BEG angepasst. 
Für Biomasseheizungen werden die in der 
BEG geplanten Änderungen der Vorgaben 
zum jahreszeitbedingten Raumheizungs-
nutzungsgrad und Feinstaub umgesetzt. 
Die aktuelle Verordnung gilt für energe-
tische Maßnahmen, mit denen nach dem 
31.12.2022 begonnen wird.

  Alle Steuerzahler

Gesetzgebung: Jahressteuergesetz 2022 
bringt zahlreiche Änderungen

Kurz vor Weihnachten hat der Bundesrat 
dem Jahressteuergesetz 2022 zugestimmt, 
mit dem zahlreiche steuerliche Neuerun-
gen und Änderungen einhergehen. Die 
wichtigsten Punkte stellen wir Ihnen nach-
folgend kurz vor: 

Kosten des häuslichen Arbeitszimmers
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer sind auch ab 2023 als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben abziehbar, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und berufli-
chen Betätigung bildet. Die Kosten werden 
dann in voller Höhe oder pauschal mit 
1.260 Euro anerkannt. 

Falls der Mittelpunkt nicht im Arbeitszim-
mer liegt, dieses aber dennoch benötigt 
wird, weil im Betrieb oder der Behörde 
dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht, sind die Kosten mit ei-
ner Tagespauschale von 6 Euro pro Tag, 
maximal 1.260 Euro abzugsfähig. Es gelten 
dann die neuen Regelungen zur Homeof-
fice-Pauschale (siehe nachfolgend).

Homeoffice-Pauschale
In den Jahren 2020 bis 2022 können Ar-
beitnehmer, die zu Hause arbeiten und 
deren Arbeitsplatz nicht die steuerlichen 
Voraussetzungen für ein Arbeitszimmer er-

füllt, einen Pauschalbetrag von 5 Euro pro 
Tag als Werbungskosten geltend machen 
(so genannte Homeoffice- oder Home-
work-Pauschale). Maximal sind 600 Euro 
im Jahr absetzbar. Ab dem 1.1.2023 wird die 
Homeoffice-Pauschale entfristet und auch 
etwas anders gestaltet: 

Für jeden Kalendertag, an dem die betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit überwie-
gend in der häuslichen Wohnung ausgeübt 
und keine außerhalb der häuslichen Woh-
nung belegene erste Tätigkeitsstätte auf-
gesucht wird, kann ein Betrag von 6 Euro 
(Tagespauschale), höchstens 1.260 Euro im 
Jahr, abgezogen werden. 

Steht für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, ist ein Abzug der 
Tagespauschale zulässig, auch wenn die 
Tätigkeit am selben Kalendertag auswärts 
oder an der ersten Tätigkeitsstätte ausge-
übt wird, das heißt, in diesen Fällen kann 
sowohl die Entfernungspauschale als auch 
die Tagespauschale von 6 Euro abgezogen 
werden. 

Soweit Unterkunftskosten im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung geltend 
gemacht werden, ist ein zusätzlicher Abzug 
der Tagespauschale nicht zulässig. Glei-
ches gilt, soweit Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer abgesetzt werden. 

Ertragsteuerbefreiung für bestimmte  
Photovoltaikanlagen
Betreiber von Photovoltaikanlagen erzie-
len mit ihrer Tätigkeit Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb. Ihren Gewinn oder Verlust aus 
Gewerbebetrieb müssen sie daher grund-
sätzlich mittels Einnahmen-Überschuss-
rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. 
Alles in allem ist der Betrieb einer PV-An-
lage mit einem gewissen steuerlichen Auf-
wand verbunden, zumal neben der Ein-
kommensteuer auch die Umsatzsteuer und 
mitunter sogar die Gewerbesteuer zu be-
achten sind. Bereits jetzt gibt es eine Ver-
einfachungsregelung für Betreiber kleiner 
PV-Anlagen bis 10 kWp: Sie können einen 
„Antrag auf Liebhaberei“ stellen und sind 
damit von der Einkommensteuer befreit. Es 
wird unterstellt, dass die Anlage ohne Ge-
winnerzielungsabsicht betrieben wird. 

Rückwirkend ab dem 1.1.2022 - nicht wie 
geplant erst ab dem 1.1.2023 - werden 
bei der Einkommensteuer PV-Anlagen 
auf Einfamilienhäusern (einschließ-
lich Dächern von Garagen und Carports 
und anderen Nebengebäuden) bis zu  
30 kWp gesetzlich steuerfrei gestellt. Auf 
einen „Liebhaberei-Antrag“ kommt es 
nicht mehr an. Auch für PV-Anlagen, die auf 
nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden 
(z.B. Gewerbeimmobilie, Garagenhof) ins-

talliert sind, gilt die Grenze von 30 kWp. Bei 
Anlagen auf Mehrfamilienhäusern und ge-
mischt genutzten Häusern liegt die Grenze 
bei 15 kWp pro Wohn- oder Gewerbeein-
heit. Auch PV-Anlagen auf überwiegend 
zu betrieblichen Zwecken genutzten Ge-
bäuden bis zu 15 kWp je Wohn-/Geschäfts-
einheit sind begünstigt. Pro Steuerpflich-
tigem oder Mitunternehmerschaft werden 
insgesamt höchstens 100 kWp steuerfrei 
gestellt. 

Die Steuerbefreiung gilt unabhängig vom 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der PV-An-
lage für Einnahmen und Entnahmen, die ab 
dem 1.1.2022 erzielt werden. 

Absetzung für Abnutzung (AfA)
Bisher werden Gebäude, die Wohnzwe-
cken dienen und nach dem 31.12.1924 
fertiggestellt worden sind, linear mit  
2 Prozent abgeschrieben; bei Fertigstellung 
vor dem 1.1.1925 sind es 2,5 Prozent. Die 
lineare AfA für Wohngebäude, die ab dem 
1.1.2023 fertiggestellt werden, wird von 2 
Prozent auf 3 Prozent angehoben. Damit 
werden Gebäude zukünftig grundsätzlich 
über einen Zeitraum von 33 Jahren abge-
schrieben.

Praxistipp:
Weiterhin kann eine kürzere Nut-
zungsdauer mithilfe eines Gutachtens 
nachgewiesen werden. Im Regie-
rungsentwurf war vorgesehen, diese 
Ausnahmeregelung zu streichen. Doch 
sie bleibt erhalten.

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
soll Anreize für den Bau von Mietwohnun-
gen setzen. Diese Sonderabschreibung 
wird nun verlängert bzw. neu aufgelegt, 
aber auch modifiziert. Das heißt: Es kön-
nen Sonderabschreibungen für Wohnun-
gen in Anspruch genommen werden, für 
die der Bauantrag oder die Bauanzeige 
nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.1.2027 
gestellt wird und die bestimmte Effizienz-
vorgaben einhalten. Auch müssen eine 
neue Baukostenobergrenze (4.800 Euro je 
qm Wohnfläche) und die maximal förderfä-
hige Bemessungsgrundlage (2.500 Euro je 
qm Wohnfläche) beachtet werden.

Praxistipp:
In der Gesetzesbegründung wird 
bereits darauf hingewiesen, dass ange-
sichts der dynamischen und nur schwer 
zu prognostizierenden Entwicklung der 
Baukosten zukünftig Änderungsbedarf 
bei den Kostenbezugsgrößen entstehen 
kann.
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Erhöhung des Sparer-Pauschbetrages
Von den Einkünften aus Kapitalvermögen 
bleibt ein Betrag in Höhe des Sparer-Pau-
schbetrages steuerfrei. Ab 2023 wird der 
Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro auf 
1.000 Euro angehoben, bei Verheirateten 
von 1.602 Euro auf 2.000 Euro.

Praxistipp:
Bereits erteilte Freistellungsauträge 
werden automatisch um 24,844 Prozent 
erhöht. Ist in dem Freistellungsauftrag 
der gesamte Sparer-Pauschbetrag 
angegeben, sind 1.000 Euro bzw. 2.000 
Euro zu berücksichtigen.

Voller Abzug der Altersvorsorgeaufwen-
dungen bereits ab 2023
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung sind zusammen mit anderen Beiträ-
gen zur Basisversorgung, etwa Beiträgen 
zu berufsständischen Versorgungswerken 
und zu Rürup-Rentenversicherungen, bis 
zu einem bestimmten Höchstbetrag als 
Sonderausgaben absetzbar. Die Altersvor-
sorgebeiträge wirken sich allerdings nur 
mit einem gewissen Prozentsatz, der Jahr 
für Jahr steigt, steuermindernd aus. Bereits 
ab 2023 - und nicht erst ab 2025 - sind Al-
tersvorsorgeaufwendungen zu 100 Prozent 
als Sonderausgaben absetzbar. 

Steuerfreiheit für den Grundrentenzu-
schlag
Rückwirkend ab dem Jahr 2021 wird der 
Betrag der Rente, der aufgrund des Grund-
rentenzuschlags geleistet wird, steuerfrei 
gestellt. Dadurch kann der Grundrentenzu-
schlag steuerlich unbelastet in voller Höhe 
zur Verfügung stehen und so ungeschmä-
lert zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
beitragen.

Erhöhung des Ausbildungsfreibetrages
Eltern haben für Kinder in Schul- und Be-
rufsausbildung, für die sie Kindergeld 
oder einen Kinderfreibetrag erhalten, 
Anspruch auf einen Ausbildungsfreibe-
trag von 924 Euro für „Sonderbedarf“, 
wenn das Kind das 18. Lebensjahr voll-
endet hat und außerhalb des elterli-
chen Haushalts untergebracht ist. Ab 
2023 wird der Ausbildungsfreibetrag von  
924 Euro auf 1.200 Euro erhöht.

Umsatzsteuerlicher Nullsteuersatz für 
Photovoltaikanlagen
Ab dem 1.1.2023 ist auf die Lieferung, die 
Einfuhr und den innergemeinschaftlichen 
Erwerb (innerhalb der EU) sowie die Instal-
lation von Photovoltaikanlagen einschließ-
lich der Stromspeicher bezüglich der Um-
satzsteuer ein Nullsteuersatz anzuwenden. 
Das heißt, diese Leistungen sind von der 
Umsatzsteuer gänzlich befreit. 

Voraussetzung für die Anwendung des 
Nullsteuersatzes ist, dass die PV-Anlage 
auf oder in der Nähe von Privatwohnun-
gen, Wohnungen sowie öffentlichen oder 
anderen Gebäuden, die für dem Gemein-
wohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Aus Vereinfachungsgrün-
den gelten die Voraussetzungen als erfüllt, 
wenn die installierte Bruttoleistung der 
PV-Anlage laut Marktstammdatenregister 
nicht mehr als 30 kWp beträgt.

Pauschalversteuerung
Der Arbeitgeber kann bei Arbeitnehmern, 
die nur kurzfristig beschäftigt werden, die 
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz 
von 25 Prozent des Arbeitslohns erheben 
(Pauschalversteuerungsoption). Voraus-
setzung für das Vorliegen einer kurzfristi-
gen Beschäftigung ist unter anderem, dass 
der Arbeitslohn während der Beschäfti-
gungsdauer 120 Euro durchschnittlich je 
Arbeitstag nicht übersteigt. Die Arbeits-
lohngrenze orientierte sich bisher an der 
Höhe des allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohns, lag aber stets über diesem. 
Durch das Gesetz zur Erhöhung des Schut-
zes durch den gesetzlichen Mindestlohn 
wurde der Mindestlohn mit Wirkung zum 
1.10.2022 auf 12 Euro je Stunde angeho-
ben. Bei einem Achtstundentag beläuft 
sich der Mindestlohn danach auf 96 Euro 
täglich. Als Folgeänderung hierzu wird mit 
Wirkung zum 1.1.2023 die Arbeitslohngrenze 
bei kurzfristiger Beschäftigung von 120 auf 
150 Euro je Arbeitstag angehoben. Zudem 
steigt die Stundenlohngrenze von 15 Euro 
auf 19 Euro.

Weitere Änderungen
Es würde den Rahmen dieser Mandanten-
information sprengen, alle Neuregelungen 
vorzustellen. Auf folgende Punkte soll aber 
noch hingewiesen werden:

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
wird ab Januar 2023 um 252 Euro angeho-
ben. 

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird auf 
1.230 Euro angehoben. 

Es wurden Regelungen zur Steuerpflicht 
der Energiepreispauschale für Rentner und 
Versorgungsbezieher geschaffen.

Steuerpflichtig wird auch die Gas-/Wärme-
preisbremse (Dezemberhilfe). Tatsächlich 
besteuert wird die Dezemberhilfe aber nur 
bei Bürgern, die den Solidaritätszuschlag 
zahlen müssen. Es gilt insoweit eine recht 
komplizierte - und umstrittene - Regelung 
zur Besteuerung.

Öffentliche Leistungen: Es wurde eine ge-
setzliche Rechtsgrundlage geschaffen, 
um öffentliche Leistungen unter Nutzung 
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der steuerlichen Identifikationsnummer 
künftig auf direktem Wege auszahlen zu 
können (§ 139b AO). Bislang konnten öf-
fentliche Leistungen nur auf „Umwegen“, 
etwa unter Einschaltung der Arbeitgeber, 
ausgezahlt werden. Dies war zum Beispiel 
bei der Energiepreispauschale an Arbeit-
nehmer der Fall.

Bewertung: Die Faktoren für die Ermittlung 
der pauschalierten Grundstückswerte sind 
angepasst worden. Diese Werte dienen 
insbesondere der Wertermittlung von Im-
mobilien für Erbschaft- und Schenkung-
steuerzwecke. Wir hatten bereits darüber 
berichtet, dass die - recht technisch klin-
gende - Gesetzesänderung dazu führen 
kann, dass sich die Grundstückswerte und 
damit die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
bei Immobilienübertragungen erheblich 
erhöhen können. Hinweis: Die bayerische 
Landesregierung hatte sich für eine Erhö-
hung der erbschaftsteuerlichen Freibe-
träge stark gemacht, ist mit ihrem Antrag 
aber im Bundesrat gescheitert. Es bleibt 
abzuwarten, ob eine Erhöhung eventuell in 
einem späteren Gesetzgebungsverfahrens 
aufgegriffen wird.

Umsatzsteuer: Zahlungsdienstleister sind 
ab 2024 verpflichtet, über bestimmte 
grenzüberschreitende Zahlungen zu infor-
mieren. So soll der Umsatzsteuerbetrug, 
insbesondere im Bereich des grenzüber-
schreitenden elektronischen Geschäfts-
verkehrs, besser bekämpft werden. Die 
Meldungen werden in ein zentrales elek-
tronisches Zahlungsinformationssystem 
(CESOP) eingepflegt, das von der EU-Kom-
mission entwickelt und technisch verwal-
tet wird.

Die allgemeinen Vorsteuer-Durchschnitts-
sätze für bestimmte Berufs- und Gewerbe-
zweige entfallen ab 2023. 

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen 
Hand in § 2b UStG wurde bereits vor Jah-
ren neu gefasst, doch hinsichtlich der erst-
maligen Anwendung gab es eine längere 
Übergangsfrist. Diese sollte eigentlich zum 
31.12.2020 auslaufen. Mit dem ersten Coro-
na-Hilfegesetz ist sie jedoch um zwei Jahre 
bis zum 31.12.2022 verlängert worden, soll-
te aber endgültig am 31.12.2022 auslaufen. 
Mit § 27 Abs. 22a UStG in der Fassung des 
Jahressteuergesetzes 2022 wird die Über-
gangsfrist erneut um zwei Jahre verlängert.

Gesetzgebung: Inflationsausgleichsge-
setz tritt in Kraft

Bundestag und Bundesrat haben das In-
flationsausgleichsgesetz verabschiedet. 
Folgende Maßnahmen sind von besonde-
rem Interesse: Der Grundfreibetrag steigt 
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im Jahre 2023 auf 10.908 Euro. In 2024 wird 
er auf 11.604 Euro angehoben. Bei Zusam-
menveranlagung gelten die doppelten Be-
träge. Die so genannte kalte Progression 
soll abgemildert werden: Die „Tarifeck-
werte“ werden entsprechend der erwarte-
ten Inflation nach rechts verschoben. Das 
heißt, der Spitzensteuersatz wird 2023 ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 
62.810 Euro statt bisher 58.597 Euro greifen, 
2024 soll er bei einem zu versteuernden 
Einkommen von 66.761 Euro beginnen. Bei 
der Zusammenveranlagung greift der Spit-
zensteuersatz ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 125.619 Euro (2023) bzw. 
133.521 Euro (2024).

Der Kinderfreibetrag (einschließlich des 
Freibetrages für den Betreuung-, Erzie-
hungs- und Ausbildungsbedarf) wird rück-
wirkend für 2022 auf 8.548 Euro angeho-
ben; in 2023 wird er auf 8.952 Euro erhöht 
und ab 2024 auf 9.312 Euro. Oder anders 
ausgedrückt: Der Kinderfreibetrag beträgt 
je Elternteil 2.810 Euro (2022), 3.012 Euro 
(2023) bzw. 3.192 Euro (2024). Hinzu kommt 
der Freibetrag für den Betreuung-, Erzie-
hungs- und Ausbildungsbedarf in Höhe 
von unverändert 1.464 Euro je Elternteil.

Eltern und Alleinerziehende mit unver-
heirateten Kindern unter 25 Jahre, die nur 
über ein Einkommen und Vermögen ver-
fügen, mit dem sie zwar ihr eigenes Exis-
tenzminimum, nicht aber das ihrer Kinder 
decken können, erhalten zusätzlich zum 
Kindergeld einen Kinderzuschlag. Die-
ser war zum 1.1.2022 von 205 Euro auf 209 
Euro pro Kind und Monat angehoben wor-
den. Zum 1.7.2022 erfolgte eine Erhöhung 
um den Kindersofortzuschlag in Höhe 

von 20 Euro auf 229 Euro. Ab dem 1.1.2023 
steigt der Kinderzuschlag auf 250 Euro. 
Der Unterhaltshöchstbetrag für 2022 wird 
rückwirkend von 9.984 Euro auf 10.347 Euro 
angehoben. So können mehr Kosten, die 
für eine unterhaltsberechtigte Person an-
fallen, steuerlich geltend gemacht werden. 
Zukünftige Anpassungen werden automa-
tisiert, das heißt, sie werden automatisch 
an den steuerlichen Grundfreibetrag ange-
passt.

Unterstützung bedürftiger Personen: 
Unterhalt bereits zum Jahresanfang 
zahlen

Wer unterhaltsberechtigte Angehörige fi-
nanziell unterstützt, darf seine Zahlungen 
als außergewöhnliche Belastungen steuer-
lich geltend machen. Im Jahre 2023 sind bis 
zu 10.908 Euro abziehbar. Eine zumutbare 
Belastung wird dabei nicht gegengerech-
net, wohl allerdings eigene Einkünfte und 
Bezüge der unterhaltenen Person, soweit 
diese 624 Euro im Jahr übersteigen. Wich-
tig ist aber, dass die Zahlungen möglichst 
frühzeitig geleistet werden, denn sonst 
drohen steuerliche Nachteile.

Im Einzelnen: Der Höchstbetrag von 10.908 
Euro mindert sich um jeden vollen Kalen-
dermonat, in dem die Voraussetzungen 
für den Abzug der Unterhaltsleistungen 
nicht vorgelegen haben, um je ein Zwölf-
tel. Da Unterhaltsleistungen nach Ansicht 
der Finanzverwaltung nicht auf Monate 
vor ihrer Zahlung zurückbezogen werden 
dürfen, würde eine Zahlung erst im Laufe 
des Jahres also dazu führen, dass sich der 
Höchstbetrag mindert und die ersten Mo-

nate steuerlich eventuell verloren sind. Der 
Bundesfinanzhof hat diese Haltung mit Ur-
teil vom 25.4.2018 (VI R 35/16) für zutreffend 
befunden. Beispiel: Der Sohn leistet im 
Dezember 2023 eine Unterhaltszahlung in 
Höhe von 3.000 Euro an seinen mittellosen 
Vater im Ausland. Die Unterhaltsleistung 
ist für ein ganzes Jahr bestimmt. Eine mo-
natliche Zahlung ist wegen der hohen Ge-
bühren für Auslandsüberweisungen nicht 
sinnvoll. Das Finanzamt wird diese Zahlung 
jedoch nur mit einem Zwölftel des Höchst-
betrages von 10.908 Euro anerkennen, da 
Unterhaltsleistungen nur absetzbar sind, 
soweit sie dem laufenden Lebensbedarf 
der unterhaltenen Person im Kalenderjahr 
der Leistung dienen. Gegebenenfalls ist 
der Betrag bei der Unterstützung bedürfti-
ger Personen - je nach Wohnsitzstaat des 
Empfängers - noch entsprechend der so 
genannten Ländergruppeneinteilung zu 
kürzen. Der BFH stützt dieses Ergebnis.

Praxistipp:
Das Beispiel zeigt, wie wichtig es 
ist, eine größere Unterhaltszahlung 
zu Beginn des Jahres zu leisten. Bei 
Unterhaltsleistungen an Ehegatten mit 
Wohnsitz im Ausland soll das negative 
Urteil übrigens nicht gelten. Insoweit 
ist davon auszugehen, dass die Zahlun-
gen stets zur Deckung des Lebensbe-
darfs des gesamten Kalenderjahrs be-
stimmt sind. Aber dennoch sollte auch 
hier lieber eine Unterstützung bereits 
zu Jahresbeginn erfolgen. Im Übrigen 
ist der Abzug von Unterhaltszahlungen 
an den Ehegatten ohnehin nur möglich, 
wenn nicht die Voraussetzungen der 
Zusammenveranlagung vorliegen.
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